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Hirrvelse zu steuerbegünstigten Zrecken
D.i ,.r Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelbar folgende
gr rei nnützige Zwecke r; l,örderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.4 A0)
- t',örderung der Altenhilfe (§ 5z Abs. 2 satz 1 Nr. 4 A0)
- i:örderung inter"nationaler Gesinnung, der Toleranz auf a'llen Gebieten der Kultur und des

'/ölkerverständigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 A0)

H'l nweis zur Ausst.e'l Iung von Zuwendungsbestät'lgungen
D,i :l Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihq zu1" Verwendung für diese Z

we.den, Zuwendungsbestätigungen nach amt'l ich vorgeschriebenem Vordr"uck (§ 50 Abs
si.,:llen. Die amtl ichen Muster für" die Aussteliung steuerlicher Zuwendungsbestäti
irIernet unter https://www,formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verf

s
u

D"jl Körperschaft ist berechtigt, für l,litgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl'ich vorge-
scIriebenem Vordruck (§ 50 Abs. i t§tDV) auszustellen.

ZLr ',lendungsbestätigungen f ür Spenden und ggf . Mitgl iedsbeiträge dürf en nur ausgestel lt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
isi l: täggenäu zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

r

bestätlgungen und feh'lverwendeten Zuyendungen
ig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstel lt oder veran-
en in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
ür die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene tjnkommen-
30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
§ 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG).
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D-iI Vorlage dieses Bescheides isI unzulässig, t,lenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
Gcschäftsbetlieb anfal len, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Ar nerkungen
B'i rte beachten S

sil ;h I ichen Gesch
nr . Außenprüfung
rrr,X unmittelbare
Sa l:zung beachten
D"i:ls muss auch k
er, Tätigkeitsbe
Ia;en) nachgewie

s die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
rung abhängt, dje der Nachprüfung durch das Fjnanzamt * Sgf. im Rahmen ei-
r1iegt,. üie tatsächl iche Geschäftsführung muss auf die ausschließl iche
ung der s'beuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der

ünftlg durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel iung der Einnahmen und
richt, Vermögernsüber.sicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
sen werden (§ 6il A0).
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Erläuterungen
Es ist regelmäßig zu über"prüfen, ob
rechtl ichen Bestimmungen entspricht.
I ich e iner abweichenden Auffordenung
Steuererklärung ist spätestens Ende
anwalts oder l,lirtschaftsprüfers spät
Abgabenordnung ) .

Bitte achten Sie darauf, a l le in der
Ver l ustrechnung bzw. Aufste l l ung übe
mögen, Protokolle der Mitgl ieder

die tatsächl iche Geschäftsführung den gemeinnü
Ihre nächste Steuererkl ärung reichen Sie bitt
des Finanzamtes - für die Jahre 2025 b1s 2027

Juli 2028 bzw. bei Beauftragung eines Steuerbe
estens Ende Februar 2029 einzureichen (§ 149 A

Steuererklärung genannten Unterlagen (Bilanz,
r sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellun
versammlung, Geschäftsbericht, Tätigkeitsber

'ltenen Verwaltungsakte kann Einspruch eingelegt werden.
bezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift

c+

ch
de
de

tzigkeits-
e - vorbehalt-
ein. Die

raters, Rechts-
bs. 2 und 3 der

Gewinn- und
über das Ver-

cht usw.) mit
einzureichen.
ictr weise darauf hin, dass die Überm'ittlung der Steuererklärung elektronisch zu erfolgen hat;
dies t<ann entweder" über das ELSTER ! 0nlr'nä-Finanzamt (www.elster.de) oder mittels kommerziellen
Steuersoftware erfolgen.

Rechtsbehe 1f sbe lehrung
Gegen die in diesem Bescheid entha
Der E i nspruch i st be i dem vor
schriftlich einzureichen, diesem
zu erk I ären.
Ein Einspruch ist iedoch ausgesc
ersetzt, gegen den ejn zu lässiger
Klage, Revision oder Nichtzulas
Verwaltungsakt Gegenstand des Rech
Die Frist für die Einlegung eines
Sie beginnt mit Ablauf des Tag
Zusendung durch einfachen Brief gi
bewirkt, es sei denn, dass der Bes
Bei Einlegung des Einspruchs s
E'inspruch richtet. Is so11 angegeb
sol len d ie Tatsachen, die zur Begn

hlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
Einspruch oder (nach einem zu1ässigen Einspruch) eine zulässige

sungsbeschwerde anhängig ist. In d'iesem Fal I wird der neue
tsbehelfsverfahrens.
Einspruchs beträgt einen Monat.
es, än dem Ihnen d'ieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
It dje Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als
cheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
ol I der Ver waltungsakt beze ichnet werden, gegen den sich der
en werden, jnwieweit den Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
ündung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzhinweis
Infonmat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Anspre
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen informationsschreiben
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

euerverlvaltung und über Ihre
partner in Datenschutzfragen
r Finanzverwaltung. D ieses
r Rubrik "Datenschutz") oder

I
vveitere Informationen

Öffnungszeiten:

Telefonische Servicezeiten
Mo. - Do. 8:00 bis 18:00 Uhr
Fr. B:00 b'is 16:00 Uhr
Grundsteuer-Hotl ine
Mo. - Fr. 09:00 bis 13:00 Uhr

Serv icezei
Mo. - |\,li.
Do. 8:00 b
Fr. 8:00 b
und nach V

ten vor Ort
B:00 bis 13:00 Uhr
is 1"7:00 Uhr
is 12:00 Uhr
ereinbarung
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